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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2015/BV/1390
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bau- und Planungsausschuss

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

30.11.2015

S 4, Holger Matthäus

Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB für das 
Bauvorhaben (Bauantrag) "Neubau eines Lebensmittelmarktes mit 
114 Stellplätzen", Rostock, Schiffbauerring 70, 71, Az.: 02082-15
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

05.01.2016 Bau- und Planungsausschuss Entscheidung
19.01.2016 Ortsbeirat Groß Klein (4) Vorberatung

Beschlussvorschlag:
Das Einvernehmen der Gemeinde für das Bauvorhaben (Bauantrag) „Neubau eines 
Lebensmittelmarktes mit 114 Stellplätzen“, Rostock, Schiffbauerring 70, 71, wird 
vorbehaltlich der Zustimmung des Ortsbeirates Groß Klein erteilt.

Beschlussvorschriften: § 7 Abs. 5 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

Sachverhalt:
- § 7 Abs. 5 der Hauptsatzung der Hansestadt Rostock erfordert für Bauvorhaben ab 

500.000 EUR Rohbausumme die Entscheidung des Oberbürgermeisters über das  
„Einvernehmen der Gemeinde“ im Einvernehmen mit dem  Bau- und Planungsausschuss.

- Bauplanungsrechtlich besteht Genehmigungsfähigkeit.

Roland Methling

Anlage/n:
Anlage 1: 1x Kurzbeschreibung
Anlage 2: 1x Lageplan
Anlage 3: 1x Ansichten
Anlage 4: 1x Stellplatznachweis
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Anlage 1 – Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

1. Vorhabenbezeichnung: Neubau eines Lebensmittelmarktes mit 114 Stellplätzen

2. Bauort: Rostock, Schiffbauerring 70, 71

   Aktenzeichen 02082-15

3. anrechenbarer Bauwert: 1.574.000,- EUR

4. Bauherr: REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung Ost
Rheinstraße 8
14513 Teltow

5. Abmessungen: Länge: 67,28 m
Breite: 39,31 m
Höhe: 6,25 m - 8,40 m

Geschosse: 1

6. Funktion: - Laden mit ca. 2183 m² Nutzfläche und 1668 m² Verkaufsfläche

- Stellplätze: 
  114 Stellplätze im Freien

7. Gestaltung: - sichtbare Stahlbetonstützen
- Sockel bis 4 m Höhe Verkleidung mineralischen 
Fassadenplatten bzw. Faserzementplatten, darüber 3,60 m 
hohes Fensterband
- Pultdach

8. Baurechtliche Zulässigkeit: gem. § 34 BauGB 

9. Bemerkungen: keine
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